
Bekanntmachung der GEW Wilhelmshaven GmbH 

 

 
Neue Strompreise 

  zum 1. April 2010 
 
 
 

Ab dem 1. April 2010 gelten die nachfolgenden Allgemeinen Preise für die Grund- und Ersatzver-
sorgung mit Elektrizität: 

 
  Preise nach Mengenzonen 

 Arbeitspreis je kWh Leistungspreis je Jahr 
 ct  netto ct  brutto €  netto €  brutto 

 P1 bis  114 kWh/a 32,94 39,20 30,76 36,60 

 P2 über 114 kWh/a 19,38 23,06 46,22 55,00 

 
   Preise nach gemessener Leistung  

Arbeitspreis je kWh Leistungspreis 
je kW und Jahr 

Leistungspreis 
je Jahr 

ct  netto ct  brutto €  netto €  brutto €  netto €  brutto 

 GL 18,51 22,03 64,42 76,66 55,30 65,81 

Der Durchschnittspreis aus Arbeits- und Leistungspreis wird auf den Höchstpreis von 36,46 
Cent/kWh brutto begrenzt. 

 
  Preise für Wärmepumpen und andere unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen  

 Arbeitspreis je kWh Leistungspreis je Jahr 
ct  netto ct  brutto €  netto €  brutto 

 
UV 18,51 22,03 30,76 36,60 

 
   Preise der Schwachlastregelung 

 Abschlag in der 
NT-Zeit je kWh 

Zuschlag in der 
HT-Zeit je kWh 

Leistungspreiszuschlag 
je Jahr 

ct  netto ct  brutto ct  netto ct  brutto €  netto €  brutto 

 S 4,28 5,09 1,84 2,19 17,38 20,68 
 
  Ermittlung des Entgeltes 

 Für die Versorgung mit Elektrizität zahlt der Kunde ein Entgelt, welches aus einem Arbeits- und 
einem Leistungspreis ermittelt wird. Die Arbeitspreise enthalten eine an die Stadt abzuführende 
Konzessionsabgabe bis zu einer Höhe von 1,59 ct/kWh. 

 Die Abrechnung erfolgt mit den aufgeführten Nettopreisen zuzüglich der gesetzlichen Umsatz-
steuer. 

 
 Informationen zu Stromlieferungen 2008 gemäß § 42 EnWG:  

 Unternehmens-Mix der gesam-
ten Strommenge GEW 

Durchschnittswerte Deutsch-
land-Mix 

Kernkraft in % 32,7 25,4 
Fossile / Sonstige Energien in % 42,0 58,8 
Erneuerbare Energien in % 25,3 15,8 
CO2 – Emissionen in g/kWh 290 506 
Radioaktiver Abfall in g/kWh 0,0009 0,0007 

 
 Der Produktmix für alle anderen Produkte (außer „NaturWatt“) entspricht dem Unternehmens-Mix. 
 

Die Preise gelten ab 1. April 2010. Gleichzeitig treten die bisherigen Preise für die Grundversor-
gung und Ersatzversorgung außer Kraft. 

 
Den Zählerstand zum 1. April 2010 können Sie uns zusammen mit Ihrer Vertrags- und Zähler-
nummer schriftlich, per Internet, telefonisch oder persönlich bis zum 14. April 2010 mitteilen. An-
dernfalls wird der Zählerstand rechnerisch ermittelt.  
 
Das vollständige Preisblatt „Allgemeine Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit Elektrizität 
in Niederspannung“ sowie die  „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversor-
gung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungs-
netz“ (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV) und „Ergänzende Bedingungen“ ist im In-
ternet unter www.gew-wilhelmshaven.de veröffentlicht. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch 
gern zu.  
 
GEW Wilhelmshaven GmbH  
Nahestraße 6 • 26382 Wilhelmshaven 
Kundenservice: Telefon 04421 404-408 • Telefax 04421 404-249 service@gew-wilhelmshaven.de 

 

http://www.gew-wilhelmshaven.de/

	Bekanntmachung der GEW Wilhelmshaven GmbH
	Ab dem 1. April 2010 gelten die nachfolgenden Allgemeinen Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit Elektrizität:
	  Preise nach Mengenzonen
	   Preise nach gemessener Leistung 


	 GL
	  Preise für Wärmepumpen und andere unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen 
	UV
	   Preise der Schwachlastregelung


	 S
	  Ermittlung des Entgeltes



